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Was heißt «reformierte Grundlage»?

Zur Erklärung 1 der  «Theologischen Arbeitsgemeinschaft» über  Kirch e und Staat

Die Richtung Karl Barths hat in ihrer Bro-|
schüre «Kirche und Staat im Kanton Bern» die
Vorwürfe des bernischen Kirchendirektors mit
einem scharfen Gegenangriff beantwortet. Ins-
besondere wehrt sie sich gegen den Vorwurf
der Intoleranz durch eine neue Auslegung der
wichtigen Bestimmung im Kirchengesetz:
«Die Lehrfreiheit auf reformierter Grundlage
ist zu gewährleisten.» Der Vorwurf der Intole-
ranz richtet sich vor allem gegen die Stellung
der Barthianer zum Neuprotestantismus, d. h.
zum sogenannten freien Christentum, das die
reformatorische Theologie auf Giund der Er-
kenntnisse der letzten Jahrhunderte weiter-
entwickelt hat. Die Barthianer bestreiten die-
ser Richtung grundsätzlich das Heimatrecht in
der reformierten Kirche, während der Kirchen-
direktor der Meinung ist, durch den erwähnten
Passus im Kirchengesetz sei der Streit längst
zugunsten des freien Christentums entschie-
den. Die Erklärung der Arbeitsgemeinschaft
gipfelt jedoch in der Behauptung, der Kirchen-
direktor sollte nicht die Lehrfreiheit im Sinne
des freien Protestantismus gegen die Barthia-
ner in Schutz nehmen, sondern die «reformierte
Grundlage» gegen den Neuprotestantismus,
denn dieser stehe nichtauf reformierter Grund-
lage, weil er die reformatorischen Lehren nicht
einfach wiederholt, sondern sie weiterentwik-
kelt hat. Der Neuprotestantismus könne sich
demnach nicht auf die im Kirchengesetz ga-
rantierte Lehrfreiheit berufen.

Diesen Behauptungen, die geeignet sind, Ver-
wirrung zu stiften, muß näher auf den Grund
gegangen werden, um so mehr, als der Kirchen-
direktor beschuldigt wird, durch eine willkür -
liche und autoritäre Auslegung den Neupro-
testantismus unterstützt zu haben und diese
Auslegung der Kirche aufzwingen zu wol-
len. Die Richtung Barth betont dabei, ihr sei
die Lehrfreiheit auf reformierter Grundlage,
richtig ausgelegt, etwas Sebstverstandlich.es.

Es ist aber zu fra.gen: Warum hat denn,
wenn dem so ist, die Richtung Barth seinerzeit
das Kirchengesetz um dieses Absatzes willen
aufs schärfste bekämpft? Offenbar doch, weil
sie bewußt war, daß der Sinn dieses Absatzes
eben gerade der war, den der Kirchen direkter
ausgesprochen hat und den jeder unbefangene/*
Leser gleich versteht. Mi t diesem Kampf haben
die Barthianer deutlich zugegeben, daß nicht
die Auslegung Dr. Feldmanns, sondern die ihre
willkürlic h und autorität ist: Reformierte
Grundlage = Unveränderte Uebernahme der
gesamten reformatorischen Theologie.

Schon das Wort «Grundlage» zeigt ja klar,
daß es hier um die g e s c h i c h t l i c he
Grundlage geht. Dies bedeutet, daß man jeden-
falls nicht hinter das in der Reformation Er-
rejchte zurückgehen darf, nicht zurück in den
Katholizismus. Es bedeutet aber nicht, daß die
Reformatoren als tote Päpste an Stelle der
lebendigen getreten sind. Reformierte Grund-
lage heißt immer: Die Reformation geht weiter,
was damals angefangen hat, muß nach bestem
Wissen und Gewissen weiterentwickelt werden,
denn auch die Reformatoren waren in vielem
Kinder ihrer Zeit.

Daß dies und nichts anderes der Sinn des
Wortes «reformierte Grundlage» ist, wird noch
deutlicher durch die K i r c h e n v e r f a s-
s u n g, die ein nicht staatliches, sondern i n-
n e r k i r c h l i c h es Dokument ist. In der
Kirchenverfassung ist nämlich der Begriff der||
reformierten Grundlage präzisiert und ausge-
legt. Es ist dort ausdrücklich festgestellt, daß
«Grundlage» im Sinne der geschichtlichen
Grundlage gemeint sei, also so wie es der Kir
chendirektor und das freie Christentum verste-
hen. Die Kirche selbst hat sich diese Ausle-
gung gegeben.

Es kann also von den Barthianern keines-
wegs behauptet werden, der Kirchendirektor
wolle der Kirche eine willkürliche Auslegung
aufzwingen. In den Protokollen der beratenden
Kommission ist niedergelegt, daß diese Prä-
zisierung ausdrücklich auf Wunsch des freien
Christentums in die Verfassung aufgennom-
men wurde, um solche irreführenden Interpre-
tationen, wie die Barthianer sie nunmehr vor-
legen, von vornherein zu verunmöglichen.

Die Barthianer müssen davon Kenntnis ha-
ben, sind doch ihre Führer selbst Mitglieder

dieser Kommission gewesen. Warum schwei-
gen sie sich darüber aus? Wohl weil damit ihr
Unrecht erwiesen wäre. Der wichtige, für die
Barthianer so unbequeme Tatbestand wird nur
in einem einzigen Satz, über den der Unkundige
leicht hinwegliest, erwähnt. «In der Kirchenver-
fassung von 1946 ist aus ihnen (den Grundsätzen
der Reformation) eine bloße unverbindliche
historische Reminiszenz geworden.» So leicht
kann man die Kirchenverfassung nicht bei-
seiteschieben, wenn es um die Auslegung eines
Gesetzes geht. Immerhin zeigt die Erwähnung,
daß die Barthianer wissen, wie die Sache
eigentlich steht.

Warum versuchen sie eine willkürliche In-
terpretation zu ihren Gunsten ? Solche mehr an
jesuitische Sophistik als an reformatorische
Haltung erinnernde Künste tragen jedenfalls
nicht zur Ueberzeugung bei, daß ausgerechnet
die Barthianer die einzigen rechten Hüter des
reformierten Erbes wären.

Aber selbst wenn diese Auslegung «refor-
mierte Grundlage = unveränderte Wiederho-
lung der reformatorischen Lehren» richtig
wäre, bliebe noch des Fraglichen genug übrig.
Denn es ist nun einmal geschichtliche Tatsa-
che, daß sich die Kirche weiter entwickelt hat.
Niemand vertritt mehr alle reformatorischen
Lehren, nicht einmal die Barthianer. Bekannt-
lich waren die Reformatoren die schärfsten
Gegner der Täufer, die die Kindertaufe ab-
lehnten und die Erwachsenentaufe verlangten.
Ausgerechnet Karl Barth verwirft aber die
Kindertaufe auch. Freilich ist dem Verfasser
der Broschüre zuzugestehen, daß er in diesem
Punkt die Ansichten Barths nicht teilt. Wenn
das «gewaltige Hinauswerfen» aus der Kirche
anhöbe, das die Barthianer doch wohl nicht so
ganz ungern sähen, würden sie dann um der
Lehre Ton der Taufe willen auch ihren Mei-
ster mit hinauswerfen? Wohl kaum, denn es

wird eben bei sich und anderen mit zweierlei
Elle gemessen. Daß Karl Barth und seine An-
hänger auch in der Hauptlehre Calvins, der
düsteren Lehre von der Prädestination zur Se-
ligkeit und zur Verdammnis, von Calvin ab-
weichen, sei hier nur erwähnt. Es ist also so,
daß auch die Barthianer nicht so unverändert
die reformatorische Lehre vertreten, wie es das
Volk auf G-rund der Broschüre offenbar glau-
ben soll.

Die Sache hat nämlich einen tieferen Hinter-
grund. Es geht gar nicht so sehr um die refor-
matorische Theologie. Es geht um die Aufrich-
tung eines s t r a f f en k i r c h l i c h en
L e h r b e k e n n t n i s s e s, das erlaubt, ab-
weichende Meinungen in der Kirche zu unter-
drücken. Am Ende der Broschüre wird denn
auch laut nach einem solchen Bekenntniszwang
gerufen. Freilich wird nicht gesagt, wie dies
mit dem vorangehenden Bekenntnis zur Lehr-
freiheit zu vereinigen sei, das doch vielleicht
nicht so ganz von Herzen kam. Mit Hilf e dieses
Bekenntnisses, das im barthianischen Sinn zu
formulieren wäre, könnte dann die Wirksam-
keit des freien Christentums in der Kirche ab-
gedrosselt werden, dessen Existenz den Bar-
thianern ein Dorn im Auge ist. Warum aber
dieser (man weiß nicht immer, ob heilige oder
unheilige, aber jedenfalls grimmige) Zorn ge-
gen das freie Christentum? Letztlich deshalb,
weil der freie Protestantismus das entschlos-
sendste Bollwerk der Freiheit eines Chri-
sten ist, das jedem totalitären Machtanspruch
in Kirche und Politik aufs äußerste Widerstand
leistet. Denn es vertritt die Ueberzeugung, daß
die freie Verantwortung des einzelnen Men-
schen vor Gott, die höchste Würde des Men-
schen ist, die ihm durch kein Kollektiv, sei es
nun kirchlicher oder staatlicher Art, genom-
men werden darf.

Noch haben viele Kirchenglieder den Sini
des entschlossenen Widerstandes gegen dif
Machtansprüche der Richtung Karl Barth nich
begriffen. Es wäre an der Zeit, daß sie auf
wachten, denn «vigilitas pretium libertatis»
die Wachsamkeit ist der Preis für die Frei
heit. Ulrich Neuenschwander


